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X T N D
b k r x c i x t e :

Zur Frage der 
internationalen Steuerflucht

Prof. Dr. Günter Schmöiders, Köln

Steuerzahlen g ilt seit je iie r als eine der lästig
sten staatsbürgerlichen Pflichten. Die „Steu- 

3rmentalität“ , d. h. die allgemeine Einstellung der 
Bürger zur Besteuerung, und die sich in ihrem 
=?ahmen entfaltende „S teuerm oral“ (die Einstel- 
ung zum Steuersünder und zum Steuerdelikt) 
zeigen zwar beide von Volk zu Volk, von Zeit
alter zu Zeita lter und sogar von Ort zu Ort deut- 
ich erkennbare und durchaus meßbare Unter
schiede. Überall war und ist aber der Steuer 
gegenüber eine höchst skeptische Grundeinstel- 
ung unverkennbar.

Zwangsabgabe versus Besitzstreben

Die Eigenart der Steuern als Zwangsabgaben 
)hne Anspruch auf Gegenleistung läßt sie zu 
iinem frontalen Angriff auf eine der mächtigsten 
Bestrebungen jedes IVlenschen werden: auf sein 
aeltungs- und Machtstreben, das dem Besitz- 
md dem Erwerbsstreben unm ittelbar vorgeordnet 
St. Der sich daraus ergebende natürliche Steuer- 
viderstand w ird verstärkt durch die Anonymität 
les Staates. Sie begünstigt die Vorstellung, daß 
lurch Steuerverkürzungen und -ausweichungen 
a eigentlich niemand geschädigt werde. So er- 
cheint es durchaus verständlich, wenn gerade 
on der Besteuerung, sofern sie die Bewußtseins
chwelle überschreitet und vom Steuerzahler als 
olche wahrgenommen w ird, bestimmte Signal- 
/irkungen ausgehen. Impulse nämlich, alle Mög- 
chkeiten auszuschöpfen, um der hoheitlichen 
Iwangsabgabe zu entgehen, die Steuer auf einen 
nderen zu überwälzen, sie „einzuholen“ oder 
ber ihr jedenfalls soweit und solange wie mög- 
ch auszuweichen.

Vor diesem psychologischen Hintergrund ist jene 
Form der Steuerausweichung zu beurteilen, deren 
starkes Anwachsen die Ö ffentlichkeit in der Bun
desrepublik zunehmend alarm iert, w iederholt 
schon den Bundestag beschäftigt und nunmehr 
auch die Regierung zu einer gesetzgeberischen 
Initiative veranlaßt hat: die Steuerflucht ins Aus
land. Der Versuch, den „Tatbestand“ , an den 
die Steuer die Leistungspflicht knüpft, aus dem 
Zugriffsbereich eines Landes m it hoher Steuer
last in Ländern m it n iedriger Steuerlast zu ver
legen, ist an sich weder illegal noch neu. Er 
wurde und w ird stets dann unternommen, wenn 
das Steuergefälle zwischen den beteiligten Län
dern so groß wird, daß dies die Wahrnehmungs
schwelle vieler Steuerpflichtiger überschreitet und 
als unzumutbar empfunden wird.

Die Kapital- und Steuerflucht hatte besonders 
nach dem Ersten Weltkrieg te ilweise erschrecken
de Ausmaße angenommen. Nur zu gut ist der 
älteren Generation noch das verzweifelte Bemü
hen der damaligen Notverordnungen in Erinne-
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rung, dem „Verrat an der deutschen Volksge
meinschaft“ — eine Formulierung nicht der na
tionalsozialistischen, sondern der Regierung Brü
ning! — durch eine besondere „Reichsflucht
steuer" beizukommen.

Ausweichanreize im System

Die besonderen politischen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse haben die Kapital- und Steuerflucht 
nunmehr auch und gerade in der Bundesrepublik 
w ieder zu einem Problem werden lassen, das 
schwer zu lösen sein wird. Es besteht heute ein 
starkes Steuergefälle zwischen den hochent
wickelten Industrie- und Wohlfahrtsstaaten auf 
der einen und einigen zumeist kleinen Ländern 
auf der anderen Seite. Sie erheben entweder 
überhaupt keine oder jedenfalls nur sehr geringe 
Steuern und werden daher gern als „Steuerpara
diese“ oder „Steueroasen“ apostrophiert.

Die natürlichen Schranken, die einer Steuerflucht 
ins Ausland in den älteren Steuersystemen mit 
überwiegender Real- oder Verbrauchsbesteuerung 
entgegenstanden, sind heute weitgehend gefallen. 
Ließ eine Realbesteuerung schon aus technischen 
Gründen eine Verlagerung der Steuerquellen ins 
Ausland kaum zu, während die ohnehin relativ 
unmerkliche Verbrauchsbesteuerung die Möglich
keiten einer Steuerausweichung nahezu aus
schließlich auf den Warenschmuggel beschränkte, 
so w irkt das heute vorherrschende System der 
Einkommensteuer m it ihren G lied- und Ergän
zungssteuern praktisch als kräftiger Anreiz zur 
Steuerflucht, deren Möglichkeiten es zudem ent
scheidend verbessert hat. Technisch bereitet die 
Verlagerung von Einkommen und einzelnen Ver
mögensteilen ins Ausland heute keine großen 
Schwierigkeiten mehr. Hinzu kommt, daß die 
Einkommensteuern durch die Konfrontation der 
Steuerpflichtigen m it dem Fiskus — der bei 
der Ermittlung der Steuerschuld immer w ieder 
auf die Mitwirkung des Belasteten angewiesen 
ist — und durch ihre hohen Tarife einen hohen 
Grad an „M erkiichkeit“ aufweisen, die zur Aus
nutzung aller Steuerausweichmögiichkeiten reizt.

Auch die Konvertibilität der Währungen und die 
Liberalisierung des internationalen Güter- und 
Kapitalverkehrs sowie die damit zusammenhän
gende Tendenz zur internationalen Kapitalgesell
schaft tragen dazu bei, die Möglichkeiten und 
den Anreiz zur Steuerflucht ins Ausland noch zu 
verstärken. Durch den scharfen Wettbewerb auf 
den Weltmärkten werden die Unternehmen oft 
geradezu gezwungen, auch die geringsten Kosten
ersparnisse wahrzunehmen, und der Kostenfak
to r „S teuer“ ist wahrlich nicht immer der gering
ste. Zur Abwehr solcher internationalen Wettbe
werbsnachteile eröffnet sich den Unternehmen in

„Steuersteppen“ oftmals kaum ein anderer Weg 
als der einer Sitzverlagerung ins geringer be
steuernde Ausland.

Auswanderungen von Personen . . .

Deutschen Steuerpflichtigen, die als natürliche 
Personen einen Wohnsitz oder ihren gewöhnli
chen Aufenthalt oder als juristische Personen 
ihre Geschäftsleitung und ihren Sitz im Inland 
haben, bieten sich grundsätzlich zwei Wege zur 
Verlagerung von Einkommen und Vermögenswer
ten ins Ausland zur Vermeidung der unbeschränk
ten deutschen Steuerpflicht an; Auswanderung 
oder Errichtung von Basisgesellschaften im Aus
land. Von der Auswanderung haben bisher fast 
ausschließlich natürliche Personen Gebrauch ge
macht. Dabei ist diese Form der Steuerflucht in 
der Regel nur Personen möglich, die ihre beruf
liche Tätigkeit vom Inland so w eit zu lösen ver
mögen, daß sie sich nicht mehr als sechs Monate 
im Jahr in der Bundesrepublik aufzuhalten brau
chen und statt dessen ihren gewöhnlichen Aufent
haltsort im Ausland wählen können. Es ist daher 
kein Wunder, daß vor allem Künstler, interna
tional anerkannte Gelehrte und Großaktionäre 
diesen Weg gegangen sind, ln diesen Fällen wird 
die unbeschränkte Steuerpflicht aufgehoben: Aus
landseinkünfte, die sonst nach § 34 c EStG, der 
vielfach zu unbefriedigenden Ergebnissen führt, 
oder nach entsprechenden Vorschriften eines 
Doppelbesteuerungsabkommens besteuert wer
den, entgehen dem inländischen Steuerzugriff. 
Für etwa noch verbleibende inländische Einkünfte 
besteht nur noch eine beschränkte Steuerpflicht. 
Sie führt lediglich zu einer Besteuerung nach den 
Vorschriften des § 49 EStG oder aber, bei Be
stehen eines Doppelbesteuerungsabkommens, 
nach dessen Vorschriften.

. . .  und Firmensitzverlagerungen . . .

Für juristische Personen ist die Möglichkeit der 
Auswanderung in der Regel wesentlich weniger 
attraktiv. Sie können der unbeschränkten deut
schen Steuerpflicht nur entgehen, wenn ihre Sitz
verlegung zugleich eine Verlagerung des Ortes 
ihrer Geschäftsleitung m it sich bringt. Es treten 
dann steuerlich die gleichen Folgen wie bei 
einer Liquidation der Inlandsgesellschaft ein, wo
bei vor allem auch die stillen Reserven versteuert 
werden.

Für den Unternehmensbereich ist daher die 
zweite Möglichkeit der Steuerflucht durch 
Gründung rechtlich selbständiger Gesellschaften 
im Steuerausland weitaus interessanter. Solche 
„Basisgesellschaften“ treten als ausländisches 
Rechtssubjekt zwischen den Steuerinländer und 
seine Einkünfte bzw. Vermögenswerte, so daß

648 W IRTSCHAFTSDIENST 1970/Xl



FINANZPOLITIK

der nur dem Inländer gegenüber geltende deut
sche Steueranspruch die ausländische Gesell
schaft nicht be rüh rt Basisgesellschaften können 
beispielsweise dazu dienen, Vermögenswerte von 
Inländern als Holding- oder Vermögensverwal
tungsgesellschaften zu verwalten. Die Einkünfte 
fa llen in diesem Fall nicht beim Inländer, sondern 
bei der ausländischen Basisgesellschaft im 
N iedrigsteuerland an. Andere Basisgesellschaf
ten betätigen sich z. B, als Zwischenhandelsgesell
schaften fü r Export- und Importgeschäfte einer 
inländischen Gesellschaft, wobei der Verrech
nungspreis zwischen beiden so gewählt w ird, 
daß der Gewinn zum größten Teil bei der Zwi
schenhandelsgesellschaft im niedrig besteuernden 
Land anfällL Auf weitere Möglichkeiten der Funk
tionsübertragung auf Basisgesellschaften, fü r die 
sich der unternehmerischen Initiative z. B. auch 
auf dem Gebiet der Lizenzvergabe ein breites 
Betätigungsfeld bietet, braucht hier nicht näher 
aingegangen zu werden. Es handelt sich dabei 
stets um den Versuch, Einkünfte und Vermögens
werte möglichst nur der Gesellschaft in dem 
lied rige r besteuernden Land zufließen und nur 
Jort besteuern zu lassen.

. . .  durchaus rational

) ie  nahezu einstimmige Verurteilung derjenigen 
Jnternehmen, die von diesen Möglichkeiten der 
jteuerausweichung Gebrauch machen, und der 
Versuch, sie in der Nähe der „White Collar“ - 
Criminalität anzusiedeln oder ihnen gar einen 
Verrat an der deutschen Volksgemeinschaft“ vor- 
uwerfen, ist auf den ersten Blick eigentlich ganz 
inverständlich. Einmal bewegen sie sich — von 
Ausnahmen abgesehen, die hier nicht zur Dis- 
lussion stehen — durchaus im Rahmen der 
Iteuerlegalität. Niemand braucht in Deutschland 
iteuern zu zahlen, bei dem der Tatbestand nicht 
ider noch nicht zutrifft, an den das Gesetz die

Leistungspflicht knüpft (§ 1 AO). Zum anderen 
entspricht ihr Vorgehen eben jener rationalen 
Verhaltensmaxime eines homo oeconomicus, mit 
der die W irtschaftswissenschaft von jeher ver
sucht, reale ökonomische Handlungen zu erklä
ren und die sie vor allem fü r jeden wirtschaften
den Menschen geradezu zur Norm erhebt. Unter 
diesem Aspekt ist die Steuerflucht nichts anderes 
als ein Versuch, innerhalb eines bestimmten Da
tenkranzes von Steuergesetzen und anderen Ein
flußgrößen „d ie  Kosten zu m inim ieren“ .

Die allgemeine Verurteilung dieser rationalen 
Handlungsweise ist daher wohl nur aus außer
wirtschaftlichen, insbesondere aus innen- oder 
außenpolitischen sowie aus „gesellschaftspoli
tischen“ Zielsetzungen und Normen zu verstehen. 
So ging es seinerzeit der Regierung Brüning bei
spielsweise um die Zahlungsbilanzsituation und 
die katastrophale Devisenlage im Zusammenhang 
mit ihrem Versuch, die deutschen Reparations
pflichten bis zum Äußersten zu erfüllen.

Verteiiungs- und Wettbewerbseffel<te

Eine vorurteilsfreie Beurteilung der Steuerflucht 
verlangt mithin heute einerseits eine genaue Un
tersuchung der volkswirtschaftlichen Auswirkun
gen der Verlagerung von Einkommen und Ver
mögenswerten ins Ausland, um sie an den staat
lichen Zielvorstellungen messen zu können. Für 
den Staat ste llt sich andererseits die Frage, ob er 
es sich leisten kann, den steuerlichen Datenkranz 
so zu setzen, daß die Steuerflucht fast zur logi
schen Konsequenz eines rationalen Unternehmer
kalküls w ird oder nicht. Daran schließt sich dann 
allerdings fast zwangsläufig die Frage an, ob und 
inwieweit die Politik überhaupt in der Lage ist, 
eine S teuerflud it zu verhindern. Denn sie ent
springt womöglich weithin nicht ökonomischen 
Erwägungen, sondern unbestimmten Befürchtun
gen und Ängsten wegen einer kapitalfeindlichen
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Grundeinstellung der Regierung oder immer wie
derholten Drohungen mit einer „Steuerreform “ , 
deren allgemeine Richtung man nur zu gut zu 
kennen glaubt.

Für den Fiskus ergibt sich aber aus einer mas
siven Steuerersparnis der Steuerflüchtigen ein 
entsprechender Einnahmeausfall. Von dieser zu
nächst rein fiskalischen Wirkung gehen u. U. auch 
Verteilungseffekte aus. Dann nämlich, wenn der 
durch den Einnahmeausfall nicht gedeckte staat
liche Finanzbedarf auf diejenigen Steuerpflichtigen 
umgelegt werden muß, die sich dem Steuerzugriff 
nicht so bequem entziehen können (in der Regel 
vor allem kleinere und m ittlere Einkommen und 
Vermögen). Von ebenso großer Bedeutung ist die 
Tatsache, daß die aus der Steuerflucht herrühren
den Steuervorteile den Grundsatz der Gleich
mäßigkeit der Besteuerung verletzen und zu Wett
bewerbsverzerrungen zwischen Unternehmen füh
ren könnten, die ausschließlich der deutschen 
Steuerhoheit unterliegen. Dem steht jedoch ent
gegen, daß die heute durch das Steuergefälle be
stehenden Wettbewerbsvorteile der ausländischen 
Unternehmen zumindest im Verhältnis zu jenen 
deutschen Gesellschaften verringert werden, 
denen die Steuerflucht gelingt. Im Zeichen unserer 
Europasehnsucht gerät also das Schimpfen auf 
die Steuerflucht, immer soweit sie m it den be
stehenden Gesetzen in Einklang bleibt, in den 
Dunstkreis gewisser überholter nationalstaatlicher 
Ideologien.

Vorschläge des Gesetzgebers

Von Bedeutung sind schließlich die Wirkungen der 
Steuerflucht auf die gesamtwirtschaftlichen Ziel
setzungen, wie sie beispielsweise in § 1 des Ge
setzes zur Förderung der Stabilität und des Wachs
tums der Wirtschaft genannt sind. Nah- und Fern
w irkungen der Steuerflucht auf Beschäftigung, 
Wachstum und Zahlungsbilanz sind bisher aller
dings nur selten genauer untersucht worden. Im 
Vordergrund der öffentlichen Auseinandersetzung 
stehen fast ausschließlich finanzpolitische Ge
sichtspunkte, wie der befürchtete Einnahmenaus- 
fali, und die Gesichtspunkte der Gleichmäßigkeit 
und Gerechtigkeit der Besteuerung. Von diesen 
Gedanken sind auch die Vorschläge geleitet, die 
heute zur Verhinderung der Steuerflucht unter
breitet werden. Dabei stößt der Vorschlag, für 
Deutsche, die ihren Wohnsitz ins Ausland ver
legen, die unbeschränkte Steuerpflicht für eine 
Übergangszeit aufrechtzuerhalten, einerseits an 
technische Grenzen, da es schwierig sein dürfte, 
nach der Auswanderung Informationen über das 
gesamte Einkommen des Ausgewanderten zu er
halten. Andererseits ist zu bedenken, daß Aus
wanderungen keineswegs nur auf steuerliche Mo
tive zurückzuführen sind und die Bundesregierung

wohl nicht ihrerseits daran denkt, eine zweite 
deutsche „M auer“ zu errichten.

Auch der Versuch, die beschränkte Steuerpflicht 
ehemaliger Inländer so weit anzuheben, daß sie 
der unbeschränkten Steuerpflicht entspricht, ver
rät blanken Dilettantismus. Das gleiche g ilt für die 
W iedereinführung oder Reaktivierung einer spe
ziellen „Fluchtsteuer“ , die die internationale Kapi
talfreizügigkeit ernsthaft gefährden könnte. Allein 
ihre Diskussion, das hat die unglückselige Kupon
steuer zur Genüge gezeigt, würde auch den letz
ten Unternehmer veranlassen, den Staub eines 
steuerlich so ungastlichen Landes baldmöglichst 
von seinen Füßen zu schütteln.

Skepsis geboten

An diesen wenigen Beispielen w ird bereits deut
lich, daß der Kampf gegen die Steuerflucht schwer
wiegende Zielkonflikte auslösen kann. Jede Steuer
änderung unter dem Aspekt der Steuerfluchtver
hinderung ist zugleich eine Veränderung des 
Steuersystems, das zur Realisierung der fiska
lischen, wirtschafts- und gesellschaftspolitischen 
Ziele der deutschen Volkswirtschaft beitragen soll. 
Das Auftreten der unerwünschten Nebenwirkung 
„Steuerflucht“ ist daher so lange kein Grund, das 
ganze deutsche System zu ändern und womöglich 
seine Gesamtfunktion zu gefährden, als die Steuer
flucht nicht ihrerseits diese Gesamtfunktion be
droht. So weit Ist es aber wohl noch lange nicht 
gekommen.

So sind die Möglichkeiten, die heutige Steuerflucht 
durch gesetzgeberische Maßnahmen zu bekämp
fen, sehr skeptisch zu beurteilen. Fast alle bisher 
vorgeschlagenen Lösungen führen zur Gefährdung 
anderer Ziele und stellen die gesamte politische 
Strategie, die auf internationale Liberalisierung 
ausgerichtet ist, in Frage. Die meisten Maßnah
men können zwar die Steuerflucht vielleicht etwas 
verringern. Sie können sie aber kaum beseitigen, 
solange ein internationales Steuergefälle des 
heutigen Ausmaßes besteht. Auch die Versuche, 
durch internationale oder partnerschaftliche Zu
sammenarbeit zur Verhinderung der Steuerflucht 
zu gelangen, haben vorerst wenig Aussicht auf 
Erfolg. Zwar kann die Revision von Doppelbe
steuerungsabkommen im Verhältnis zu einigen 
Ländern wichtige Anreize zur Steuerausweichung 
abbauen. Wie schwer es aber Ist, Doppelbesteue
rungsabkommen den deutschen Wünschen ent
sprechend auszugestalten, zeigen gerade die 
jüngsten Verhandlungen mit der Schweiz. Die so
genannten Steueroasen werden noch weniger 
Neigung verspüren, steuerfluchtsichere Doppelbe
steuerungsabkommen abzuschließen und sich da
mit ihrer wichtigsten investitionspolitischen Attrak
tionskraft zu begeben.
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